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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1980

Norm

Haager Vormundschaftsabk 12.06.1902 Art9 Abs2

Haager Vormundschaftsabk 12.06.1902 Art9 Abs7

Haager Vormundschaftsabk 12.06.1902 Art9 Abs8

JN §109

JN §109a

Rechtssatz

Die inländische Gerichtsbarkeit für vorläu4ge Maßnahmen im Rahmen von Elternrechtsregelungen hinsichtlich eines

italienischen Kindes ist nicht aus den Art 9 Abs 2, 7 und 8 Haager Vormundschaftsabk 1902, sondern von der örtlichen

Zuständigkeit nach §§ 109, 109 a JN abzuleiten. Die inländische Gerichtsbarkeit für eine endgültige Entscheidung ist

erst zu bejahen, wenn der ausländische Staat seine ausschließliche Zuständigkeit nicht in Anspruch nimmt, bzw die

Fürsorge für das Kind nicht übernimmt. Ob dies der Fall ist, ist von Amts wegen zu erforschen.
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